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Entwurf eines Bundesgesetzes mit dem das Einführungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen 
2008 und das Verwaltungsstrafgesetz 1991 geändert werden; Begutachtung 

Die Wirtschaftskammer Tirol unterstützt die Forderung, dass im Zuge der gegenständlichen No 
vellierung das Kumulationsprinzip endlich beseitigt werden muss. 

Gerade im Lohn- und Sozialdumpingbekämpfungsgesetz, aber auch in vielen anderen Verwal 
tungsstrafnormen, führt das Kumulationsprinzip zu weit überschießenden Ergebnissen. Im Ar 
beitsprogramm Jänner 2017 wurde die Änderung bzw. Abschaffung des Kumulationsprinzips poli 
tisch paktiert. Die Umsetzung muss aus Sicht der Wirtschaftskammer Tirol jedenfalls eingefor 
dert werden. 
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